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#ST# Beschluss der Bundesversammlung
über

die Ausrichtung ungekürzter Bundesbeiträge an gewisse
Kategorien von Bodenverbesserungen in Berggebieten

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen E idgenossenschaf t

in Anwendung von Artikel 5 der Finanzordnung 1951-1954 (Bundes-
beschluss vom 29. September 1950),

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 16. Juli 1954,

beschliesst:

Art. l
1 Der Bundesrat wird ermächtigt, an Güterzusammenlegungen im Berg-

gebiet Beiträge: im nicht gekürzten Rahmen gemäss Artikel ,91 des Land-
wirtschaftsgesetzes vom 3. Oktober 1951 zu gewähren.

2 Ausnahmsweise kann der Bundesrat auch für Weganlagen im Berggebiet
sowie für umfassende Alpverbesserungen Beiträge im nicht gekürzten Rahmen
gemäss Artikel 91 des Landwirtschaftsgesetzes vom 3. Oktober 1951 gewähren.

Art. 2

Der Bundesrat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt; er
bestimmt den Zeitpunkt für dessen Inkrafttreten.
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